
Vorname

Geschlecht M W

Staatsbürg.

Handy

Aktives Vereinsmitglied (35 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr)

Unterstützendes Vereinsmitglied (20 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr)

Bitte geben Sie hier sämtliche gesundheitliche Beschwerden und Allergien an (wenn vorhanden) :

2. Kind:

Ort, Datum Unterschrift Mitglied Unterschrift Erziehungsberechtigter                      

(für Mitglieder unter 18 verpflichtend)

3. Persönliche Mitgliedsdaten

6. Weitere Kinder beim Verein (Familienrabatt)

1. Kind:

Mitgliedsformular

1. Art der Erfassung 2. Eintrittsdatum (Monat & Jahr)

Neuanmeldung

Datenänderung

Nachname

Geburtsdatum

Adresse

PLZ, Ort

Festnetz

4. Art der Mitgliedschaft

5. Gesundheitliche Beschwerden

6. Einverständniserklärung und Änderungen

eMail

Wolfsberger Schwimmverein 
Stadionbadstraße 2 
A-9400 Wolfsberg 
www.wolfsberger-sv.com 
office@wolfsberger-sv.com 

Bankverbindung 
Bank: Kärntner Sparkasse 
Empfänger: Schwimmverein Wolfsberg 
Kontonummer: 08300006700 
BLZ: 20706 

Mit ihrer Untschrift bestätigen Sie die Mitgliedschaft beim Wolfsberger Schwimmverein (WSV Sparkasse), sowie die Vollständigkeit und 
Richtigkeit ihrer Daten. Die Daten werden ausschließlich hinsichtlich der Arbeit des WSV Sparkasse verwendet und lediglich zur 
Informationsverteilung (wie Vorschreibungen von Mitglieds- und Trainingsbeiträgen, Informationen über Trainingslehrgänge und 
Wettkämpfe etc.) genutzt. Sie akzeptieren mit Ihrer Unterschrift die Statuten des WSV Sparkasse. Bitte geben Sie Änderungen innerhalb 
von 2 Wochen bekannt. Nur vollständig ausgefüllte Personaldaten berechtigen zur Teilnahme am Trainingsbetrieb! 
 
Im eigenen Interesse müssen alle Aktiven einen jährlichen Gesundheitscheck beim Arzt nachgehen. Haftungen aufgrund von Krankheiten 
können nicht übernommen werden. 
 
Beendigung der Mitgliedschaft: Die Mitgliedschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Austritt muss unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat zum 31.7. oder 31.12. des jeweiligen Jahres erklärt werden. Die Kündigung ist schriftlich mindestens 
einen Monat vorher per Post an den Vorstand zu senden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten Austrittstermin 
wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich. Die Beiträge sind bis zum Ende der Mitgliedschaft zu bezahlen. 


